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Gute Fahrt im neuen Jahr

wünschen wir auch unsern sieben Landesvätern.

Sie kamen am 4. Januar im
Bundeshaus zur ersten Sitzung dieses Jahres
zusammen. Letztes Jahr gab es total 90

Bundesrats-Sitzungen. — Jeder Vereinsleiter

weiß, daß die Hauptarbeit zwischen
den einzelnen Sitzungen geleistet werden
muß. So ist es auch bei der obersten
Behörde unseres Landes. Bundesrat sein ist
ein strenger und verantwortungsvoller
Beruf. Ein Bundesrat muß auch viel Kritik
ertragen können. Denn er kann es ja nicht

allen Leuten recht machen. Darin
unterscheidet sich seine Aufgabe nicht von der
Aufgabe des Redaktors und des Verwalters

unserer «GZ». Aber wie unsere
Landesväter, so haben auch Redaktor und
Verwalter viel guten Willen. Sie möchten
möglichst alle Leser zufriedenstellen und ihnen
mit jeder Nummer eine Freude bereiten.
Doch die Leser sollten auch guten Willen
haben. Sie sollten vor allem ihrer Zeitung
treu bleiben und neue Bezüger und Freunde

für sie werben. r0.

Dieses Bild zeigt unsere sieben Landesväter. Wer kennt den Namen jedes einzelnen Bundesrates?
Wer das nicht weiß, findet die Namen auf Seite 20.
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